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Die Stiftung Stipendienkasse der Gewerkschaft Medien 
und Kommunikation (syndicom) und des Schweizer  
Buchhandels- und Verlags-Verbandes (SBVV) richtet 
Stipendien und Aus- und Weiter bildungsbeihilfen  
aus an:

–  Auszubildende des Buchhandels und des  
Verlagswesens

–  Angestellte des Buchhandels, des Zwischenbuch- 
handels und des Verlagswesens

–  QuereinsteigerInnen, die im Buchhandel eine  
Zweitausbildung absolvieren

Antragsstellende müssen Mitglied von syndicom sein 
oder die aktuelle Arbeitgeberin ist ordentliches  
Mitglied des SBVV. Die/der StipendiatIn soll nach der 
unterstützten Aus- oder Weiterbildung mindestens  
drei Jahre bei einer Mitgliedsfirma des SBVV tätig oder 
Mitglied von syndicom bleiben.

Unterstützt werden Auszubildende und Ange stellte, 
wenn die Kosten für die Aus- oder Weiterbildung nicht 
oder nur sehr schwer zu erbringen sind. Nicht unter-
stützt werden Erstausbildungen.

Unterstützungswürdige Aus- und Weiterbildungen
–  Aus- und Weiterbildungen, die von SBVV oder  

syndicom angeboten werden
–  Aus- und Weiterbildungen, die eine berufliche  

Spezialisierung fördern
–  Aus- und Weiterbildungen, die die Übernahme von 

Kaderaufgaben im Buch- und Verlagswesen er- 
leichtern resp. ermöglichen (z.B. im Bereich Verkauf, 
Führung und Kommunikation, Weiterbildung zu  
VerkaufsleiterInnen, MarketingassistentInnen)

–  Volontariate im Buch- oder Verlagswesen im In- und 
im Ausland

Diese Liste ist nicht abschliessend.

Wir unterstützen Sie mit Stipendien  
und Ausbildungsbeihilfen.

Bilden Sie sich weiter!
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Folgende Unterlagen müssen ein- 
gereicht werden: 

1.  Persönliche Ziele der Aus- oder  
Weiterbildung (Motivationsschreiben)

2.  Kursunterlagen resp. Stellenaus- 
schreibung

3.  Anmelde- / Teilnahmebestätigung  
resp. Arbeitsvertrag

4.  Kurzer Lebenslauf unter Beilage der 
bisherigen schulischen und beruflichen 
Zeugnisse

5.  Darlegung der eigenen finanziellen  
Situation samt Monatsbudget und  
aktuellem Lohnausweis

Für kleinere Unterstützungsbeiträge  
bis Fr. 300.– benötigen wir nur die Unter-
lagen der Punkte 1 bis 3.
 
Die vollständigen Gesuche werden vom 
Stiftungsrat geprüft.  

Einzureichen sind sie per E-Mail (max.  
3 Dokumente à 3 MB) bei: 
Linda Malzacher
linda.malzacher@gmx.ch

Mitglieder des Stiftungsrats: 
Fabio Mussi, Präsident
David Bucher, Aktuar
Matthias Gräzer, Kassier
Linda Malzacher, Gesuche
Susanne Weibel, Beisitzerin

Vorgehen für das Gesuch


